
Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde 
Eitorf vom 22.03.1996, letzte Änderung vom 28.06.2016  
   

§ 1  
Allgemeines 

 Die Gemeinde Eitorf erhebt eine Zweitwohnungssteuer.   
   

§ 2  
Steuergegenstand 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Ge-
meindegebiet.  
(2) Eine Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist jede Wohnung, die je-
mand neben seiner Hauptwohnung (§ 21 Abs. 2, § 22 des Bundesmeldege-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.05.2013, BGBl. I, S. 1084, 
in der zurzeit gültigen Fassung) für seinen persönlichen Lebensbedarf oder 
den seiner Familienmitglieder innehat. Keine Zweitwohnung im Sinne dieser 
Satzung ist eine berufsbedingt gehaltene Nebenwohnung eines verheirate-
ten, nicht dauerhaft von seiner Familie getrennt lebenden Berufstätigen. Eine 
Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass 
sie vorübergehend anders genutzt wird.  Als nicht nur vorübergehend gilt ein 
Zeitraum von mehr als drei Monaten.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwurf der Neufassung der Satzung über die Erhebung der  
Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Eitorf  

 
§ 1 

Allgemeines 
Die Gemeinde Eitorf erhebt eine Zweitwohnungsteuer. 
 

§ 2 
Steuergegenstand 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Ge-
meindegebiet. 
(2) Eine Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist jede nicht als Hauptwoh-
nung (§ 21 Abs. 2, § 22 des Bundesmeldegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.05.2013, BGBl. I, S. 1084, zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016, BGBl. I, S. 2218) gemeldete Woh-
nung, die jemand für seinen persönlichen Lebensbedarf oder den seiner Fa-
milienmitglieder innehat. Fortschreibungen des Melderegisters (§ 6 Abs. 1 
des Bundesmeldegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.05.2013, BGBl. I, S. 1084, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. Oktober 2016, BGBl. I, S. 2218) sind zugunsten und zulasten des 
Wohnungsinhabers zu berücksichtigen, auch soweit sie rückwirkend erfol-
gen.  
(3) Keine Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist eine berufsbedingt ge-
haltene Nebenwohnung eines verheirateten, nicht dauerhaft von seiner Fa-
milie getrennt lebenden Berufstätigen. Für eingetragene Lebenspartner gilt 
Satz 1 sinngemäß. Eine Zweitwohnung liegt auch dann nicht vor, wenn der 
Inhaber die Wohnung im Veranlagungszeitraum weniger als 2 Monate für 
seinen persönlichen Lebensbedarf oder den seiner Familienmitglieder nutzt 
oder vorhält.  
(4) Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist auch diejenige Wohnung, die 
jemand neben einer im Ausland belegenen Hauptwohnung innehat. Haupt-
wohnung in diesem Sinne ist die vorwiegend benutzte Wohnung; § 22 BMG 
gilt entsprechend. 



§ 3  
Steuerpflichtiger 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung innehat.  
(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so 
sind sie Gesamtschuldner.  
  

§ 4  
Steuermaßstab 

(1) Die Steuer bemisst sich nach dem Mietwert der Wohnung.  
(2) Als Mietwert gilt die Jahresrohmiete. Die Vorschrift des § 79 des Bewer-
tungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.02.1991 (BGBl. 
1991 I S. 230) in der zurzeit gültigen Fassung findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Jahresrohmieten, die gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur 
Änderung des Bewertungsgesetzes vom 13.08.1965 (BGBl. I S. 851) vom Fi-
nanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.1964 festgestellt wur-
den, jeweils für das Erhebungsjahr auf den September des Vorjahres hoch-
gerechnet werden. Die Hochrechnung erfolgt bis Januar 1995 entsprechend 
der Steigerung der Wohnungsmieten (Bruttokaltmiete; Reihe Wohnungs-
miete insgesamt) nach dem Preisindex der Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte im früheren Bundesgebiet, der vom Statistischen Bundesamt ver-
öffentlicht wird. Ab Januar 1995 erfolgt die Hochrechnung entsprechend 
der Steigerung der Wohnungsmieten (Nettokaltmiete; Reihe Nettokalt-
miete insgesamt) nach dem Preisindex der Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte im gesamten Bundesgebiet, der vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlicht wird.  
(3) Bei Gebäuden, für die vom Finanzamt Jahresrohmieten für einzelne 
Wohneinheiten nicht festgesetzt wurden, gilt als Jahresrohmiete die tat-
sächlich gezahlte Miete gemäß § 79 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes.  
(4) Wurde eine Jahresrohmiete vom Finanzamt nicht festgestellt (Absatz 2) 
und ist die tatsächliche Miete nach Absatz 3 nicht zu ermitteln, so wird ein 
Jahresrohmietwert wie folgt errechnet:  

§ 3 
Steuerpflichtiger 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung innehat. 
(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so 
sind sie Gesamtschuldner. 

 
§ 4 

Steuermaßstab 
(1) Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand der Wohnung berech-
net.  
(2) Hat der Steuerpflichtige für die Benutzung der Wohnung aufgrund ver-
traglicher Vereinbarungen ein Entgelt zu entrichten, so wird der jährliche 
Mietaufwand nach Abs. 1 wie folgt ermittelt: 
 
1. anhand der Nettokaltmiete, die der Steuerpflichtige nach dem Stand im 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuerpflicht für ein Jahr zu entrichten hätte 
(Jahresnettokaltmiete); wenn im Mietvertrag zwischen den Parteien eine 
Miete vereinbart wurde, in der einige oder alle Nebenkosten (z. B. Brutto-
kaltmiete, Bruttowarmmiete), Aufwendungen für die Möblierung der Woh-
nung, Stellplätze oder Garagen enthalten sind, sind zur Ermittlung der zu 
berücksichtigenden Nettokaltmiete die nachfolgenden pauschalen Kürzun-
gen vorzunehmen:  
a) für eingeschlossene Nebenkosten ohne Heizung 10 v. H., 
b) für eingeschlossene Nebenkosten mit Heizung                20 v. H., 
c) für Teilmöblierung      10 v. H., 
d) für Vollmöblierung     20 v. H. und 
e) für Stellplatz oder Garage        5 v. H. 
 
2. für alle anderen Formen eines vertraglich vereinbarten Überlassungsent-
gelts, beispielsweise Pachtzins, Nutzungsentgelt, Erbpachtzins oder Leib-
rente, gilt Nr. 1 entsprechend.  
 



Von mehreren vergleichbaren Zweitwohnungen wird aus den vom Finanz-
amt festgestellten Jahresrohmieten ein mittlerer Jahresrohmietwert errech-
net. Der so errechnete Jahresrohmietwert wird auf volle 50,00 € abgerun-
det, im übrigen findet Absatz 2 entsprechend Anwendung.  
(5) Ist eine Mietwertfestsetzung nach vorstehenden Absätzen nicht möglich, 
gilt als Mietwert die übliche Miete im Sinne des § 79 Abs. 2 Bewertungsge-
setz.  
(6) Ist auch die übliche Miete nicht zu ermitteln, so treten an deren Stelle 6 
v. H. des gemeinen Wertes der Wohnung. Die Vorschriften des § 9 des Be-
wertungsgesetzes finden entsprechende Anwendung.  
  
  

 
 
 
 
 
 

§ 5  
Steuersatz 

Die Steuer beträgt jährlich 10 v.H. des Mietwertes.    
   

§ 6 
Entstehung der Steuerpflicht und Fälligkeit der Steuerschuld 

 (1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, jedoch frühes-
tens mit InKraft-Treten dieser Satzung. Wird eine Wohnung erst nach dem 1. 
Januar bezogen oder für den persönlichen Lebensbedarf vorgehalten, so ent-
steht die Steuerpflicht am ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in den 
der Beginn des Innehabens der Zweitwohnung fällt.  
  
Stehen die Besteuerungsgrundlagen nach § 4 Abs. 3 erst nach Ablauf des Ka-
lenderjahres fest, so entsteht die Steuer mit Ablauf des Kalenderjahres.  
 

Für die Wohnungen im Sinne des § 1 der Verordnung über wohnungswirt-
schaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite 
Berechnungsverordnung - II. BV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12.10.1990 (BGBl. I, S. 2178), zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 2 des Ge-
setzes vom 23.11.2007 (BGBl. I, S. 2614) ist ebenfalls die Nettokaltmiete 
(ohne Betriebskosten) anzusetzen. Die festgesetzte Fehlbelegungsabgabe 
zählt zur Bemessungsgrundlage. 
 
(3) In Fällen, in denen  
1. das nach Abs. 2 maßgebliche Entgelt mindestens 40 v. H. unterhalb der 
ortsüblichen Miete für vergleichbare Objekte liegt, 
2. die Wohnung vom Eigentümer oder Verfügungsberechtigten selbst ge-
nutzt wird oder ungenutzt bleibt oder 
3. die Wohnung unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird, 
ist der jährliche Mietaufwand nach Abs. 1 zu schätzen (§ 162 AO). Besteht 
ein örtlicher Mietspiegel, so ist dieser zu berücksichtigen.  
 

§ 5 
Steuersatz 

Die Steuer beträgt jährlich 10 v. H. des Steuermaßstabs nach § 4. Bei der 
Steuerfestsetzung wird die Steuer auf volle EUR nach unten abgerundet. 
 

§ 6 
Entstehung der Steuerpflicht und Fälligkeit der Steuerschuld 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, jedoch frühes-
tens mit Inkrafttreten dieser Satzung. Wird eine Wohnung erst nach dem 1. 
Januar bezogen oder für den persönlichen Lebensbedarf vorgehalten, so ent-
steht die Steuerpflicht am ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in den 
der Beginn des Innehabens der Zweitwohnung fällt. 
 
Stehen die Besteuerungsgrundlagen nach § 4 erst nach Ablauf des Kalender-
jahres fest, so entsteht die Steuer mit Ablauf des Kalenderjahres. 
 



Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Steuer-
pflichtige die Zweitwohnung aufgibt.  
  
(2) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer wird als Jahressteuer festge-
setzt. In den Fällen des Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz sowie der Sätze 2 und 4 er-
mäßigt sich die Steuer auf den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden 
Teilbetrag.  
  
(3) Sind mehrere Personen, die nicht zu einer Familie gehören, gemeinschaft-
lich Inhaber einer Zweitwohnung, so kann die Gesamtsteuer durch die Anzahl 
der Inhaber geteilt und für den einzelnen Inhaber entsprechend anteilig fest-
gesetzt werden. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 (Gesamtschuldner) bleibt un-
berührt.  
  
(4) In den Fällen des Abs. 1 Sätze 1 und 2 wird die Steuer in vierteljährlichen 
Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. 
In den Fällen des Abs. 1 Satz 3 wird die Steuer für das zurückliegende Kalen-
derjahr insgesamt einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig. 
Auch sonstige für die Vergangenheit nachzuzahlende Steuerbeträge werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig.  
  
  

§ 7  
Anzeigepflicht, Mitteilungspflichten 

 (1) Wer eine Zweitwohnung bezieht, für den persönlichen Lebensbedarf vor-
hält oder aufgibt, hat dies der Gemeinde innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Wer bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung innehat, hat dies 
der Gemeinde innerhalb von einem Monat anzuzeigen. Diese Anzeige hat un-
abhängig von den melderechtlichen Pflichten zu erfolgen.  
(2) Der Steuerpflichtige (§ 3) ist dabei gleichzeitig verpflichtet, der Gemeinde 
alle für die Steuererhebung erforderlichen Tatbestände (Mietwert, Art der 
Nutzung etc.) schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde mitzuteilen. 

Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem ihre Voraus-
setzungen nach den §§ 1 bis 3 entfallen. 
 
(2) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer wird als Jahressteuer festge-
setzt. In den Fällen des Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz sowie der Sätze 2 und 4 er-
mäßigt sich die Steuer auf den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden 
Teilbetrag. 
 
(3) Sind mehrere Personen, die nicht zu einer Familie gehören, gemeinschaft-
lich Inhaber einer Zweitwohnung, so kann die Gesamtsteuer durch die Anzahl 
der Inhaber geteilt und für den einzelnen Inhaber entsprechend anteilig fest-
gesetzt werden. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 (Gesamtschuldner) bleibt un-
berührt. 
 
(4) In den Fällen des Abs. 1 Sätze 1 und 2 wird die Steuer in vierteljährlichen 
Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. 
In den Fällen des Abs. 1 Satz 3 wird die Steuer für das zurückliegende Kalen-
derjahr insgesamt einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig. 
Auch sonstige für die Vergangenheit nachzuzahlende Steuerbeträge werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig. 
 
 

§ 7 
Anzeigepflicht, Mitteilungspflichten 

(1) Wer eine Zweitwohnung bezieht, für den persönlichen Lebensbedarf vor-
hält oder aufgibt, hat dies der Gemeinde innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Wer bei Inkrafttreten dieser Satzung (§ 10) eine Zweitwohnung innehat, hat 
dies der Gemeinde innerhalb von einem Monat anzuzeigen. Diese Anzeige 
hat unabhängig von den melderechtlichen Pflichten zu erfolgen. 
(2) Der Steuerpflichtige (§ 3) ist dabei gleichzeitig verpflichtet, der Gemeinde 
alle für die Steuererhebung erforderlichen Tatbestände (Mietwert, Art der 
Nutzung etc.) schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde mitzuteilen. 



Das gleiche gilt, wenn sich die für die Steuererhebung relevanten Tatbe-
stände ändern.  
  
  

 
 
 
 
 

§ 8  
Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung in 
Verbindung mit § 12 KAG.     

 
§ 9  

Ordnungswidrigkeiten 
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei Wahrneh-
mung der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen leichtfertig  
1. über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige 
Aussagen macht oder  
2. die Gemeinde pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in 
Unkenntnis läßt und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile für sich oder einen anderen erlangt. Die Strafbestimmungen 
bei Vorsatz des § 17 des Kommunalabgabengesetzes bleiben unberührt.  
 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind oder   
2. der Anzeigepflicht über Innehaben oder Aufgabe der Zweitwohnung nicht 
nachkommt oder  
3. den Mitteilungspflichten nach § 7 Abs. 2 nicht nachkommt.  
Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht und die Mitteilungspflichten 
nach § 7 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 20 Abs. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes.  

Das Gleiche gilt, wenn sich die für die Steuererhebung relevanten Tatbe-
stände ändern. Die Angaben sind durch geeignete Unterlagen, insbesondere 
durch Mietverträge, Mietänderungsverträge und Mietbescheinigungen 
nachzuweisen. 
 
(3) Die Vermieter von Zweitwohnungen sind zur Mitteilung über die Person 
der Steuerpflichtigen und zu Mitteilungen nach Abs. 2 verpflichtet (§ 12 
Abs. 1 Nr. 3 a Kommunalabgabengesetz NW in Verbindung mit § 93 Abga-
benordnung). 

§ 8 
Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung in 
Verbindung mit § 12 KAG. 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei Wahrneh-
mung der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen vorsätzlich oder leichtfer-
tig 
1. über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige 
Aussagen macht oder 
2. die Gemeinde pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in 
Unkenntnis lässt und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile für sich oder einen anderen erlangt. Die Strafbestimmungen 
bei Vorsatz des § 17 des Kommunalabgabengesetzes bleiben unberührt. 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1.  Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder 
2. der Anzeigepflicht über das Innehaben der Zweitwohnung nicht nach-
kommt oder 
3. den Mitteilungspflichten nach § 7 Abs. 2 und 3 nicht nachkommt. 
Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht und die Mitteilungspflichten 
nach § 7 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 20 Absatz 2 des Kommunalabga-
bengesetzes. 



(3) Gemäß § 20 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes kann eine Ordnungs-
widrigkeit nach Abs. 1 mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € und eine Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet 
werden.  
   

§ 10  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1994 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde 
Eitorf vom 20.12.1993 und die 1. Änderungssatzung vom 04.05.1995 außer 
Kraft. Die Satzungsänderung vom 28.06.2016 tritt rückwirkend zum 
01.11.2015 in Kraft. 

(3) Gemäß § 20 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes kann eine Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 1 mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro und eine 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro ge-
ahndet werden. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Eitorf vom 
20.12.1993, zuletzt geändert am 28.06.2016, außer Kraft. 



 


